[image: ] Gemeinde Weißenbach am Lech
6671 Weißenbach am Lech, Kirchplatz 3, Telefon 05678/5210 Fax: 05678/5210-17




Sehr geehrte/r Bauwerber/in!

Immer wieder kommt es vor, dass Bauwerber von den Anschlussgebühren überrascht werden.
Wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass für Bauvorhaben grundsätzlich folgende Anschlussgebühren anfallen, welche durch die Gemeinde vorgeschrieben werden:

1.) Erschließungsbeitrag
	(nach dem Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz und der Verordnung der Gemeinde)

2.) Wasseranschlussgebühren
	(nach dem Wasserrechtsgesetz 1959 und der Wasserleitungsgebührenordnung der Gemeinde)

3.) Kanalanschlussgebühren
	(nach dem Tiroler Kanalisationsgesetz 2000 und der Kanalgebührenordnung der Gemeinde)

zu 1.)	Die Höhe des Erschließungsbeitragssatzes wurde mit 5 % festgesetzt.
		5 % des von der Tiroler Landesregierung festgelegten Erschließungskostenfaktor
		(= € 214,00) sind € 10,70 der Bemessungsgrundlage.

		Der Erschließungsbeitrag errechnet sich bei Neubauten wie folgt:
		Bauplatzanteil: Fläche des Bauplatzes x € 10,70 x 150 v.H.
		Baumassenanteil: Baumasse des Gebäudes x € 10,70 x 70 v.H.

		Beim Bauplatz handelt es sich nicht um die überbaute Fläche (Ausnahme bei Sonderflächenwidmungen), sondern um das Ausmaß der Parzelle.
		Bei Zubauten wird die Baumasse für den Zubau vorgeschrieben.
		Der Bauplatzanteil entfällt, wenn für den ganzen Bauplatz schon beim damaligen Erstbau der Beitrag bezahlt wurde oder für einen unbebauten Bauplatz bereits der vorzeitige Erschließungsbeitrag entrichtet wurde.
		Falls für den Bauplatz noch nie etwas bezahlt wurde und der Zubau errichtet wird, wird der Bauplatzanteil nach einem Schlüssel berechnet.

zu 2.)	Die Wasseranschlussgebühren errechnen sich bei Neubauten wie folgt:
		Baumasse in m³ (wie beim Erschließungsbeitrag) x 2,417 (zuzüglich 10 % MwSt.)
		Bei Zubauten wird die Baumasse für den Zubau vorgeschrieben.
		Als Zubau zählen u.a. auch Garagen, Geräteschuppen, etc., hierfür wird allerdings nur die Hälfte gerechnet.
Die Mindestgebühr bei Neubauten beträgt derzeit € 1.236,86 (zuzüglich 10 % MwSt.).
Bei Neubauten ist zusätzlich eine Hausanschlusspauschale (Schuber) in Höhe von € 886,19 (zuzüglich MwSt.) zu entrichten.

zu 3.)	Die Kanalanschlussgebühren errechnen sich bei Neubauten wie folgt:
		Die Baumasse in m³ (wie beim Erschließungsbeitrag) x € 5,936 (zuzüglich 10 % MwSt.)
		Bei Zubauten wird die Baumasse für den Zubau vorgeschrieben.
		Als Zubau zählen u.a. auch Garagen, Geräteschuppen, etc., hierfür wird allerdings nur die Hälfte gerechnet.

		Die Gebühren sind nach Baubeginn (Erschließungsbeitrag) bzw. bei Anschluss an das Gemeindenetz (Wasser und Kanal) zur Zahlung fällig.
		Für die Vorschreibung des Erschließungsbeitrages gilt jener Beitragssatz, welcher bei Rechtskraft des Baubescheides Gültigkeit hatte.


Hinweis:

Für ein Bauvorhaben  ist u.a. noch mit weiteren Kosten zu rechnen:
· Gebühren Baubescheid (Gutachten des Bausachverständigen, Bundesgebühren, Verwaltungsabgaben, Kommissionsgebühren, Gebühren für allfällige weitere Gutachten wie z.B. Brandschutztechnisches Gutachten)
· Kostenbeitrag für eine allfällige Flächenwidmungsplanänderung
· Kostenbeitrag für eine allfällige Erstellung eines Bebauungsplanes
· Einreichplanung (Bauplan, Vermessungsplan, Energieausweis,…)


Beispiel Berechnung – Neubau Wohnhaus:

Bauplatz: 500 m²
Baumasse: 1000 m³

Erschließungsbeitrag:	  500 m² x € 10,70 x 150 %	=	€   8.025,00
	1000 m³ x € 10,70 x   70 %	=	€   7.490,00
			€ 15.515,00

Wasseranschlussgebühren: 	1000 m³ x € 2,417	=	€   2.417,00
	Anschlusspauschale	=	€      886,19
	zuzüglich 10 % MwSt.	=	€	 330,31
			€   3.633,50

Kanalanschlussgebühren: 	1000 m³ x € 5,936	=	€   5.936,00
	zuzüglich 10 % MwSt.	=	€	 593,60
			€   6.529,60

Gesamt:			€ 25.678,10


Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Gebühren um jene für das Jahr 2025 handelt.


Bei Unklarheiten stehen die MitarbeiterInnen des Gemeindeamtes Weißenbach am Lech für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.
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Der Bürgermeister
Harald Schwarzenbrunner
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